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YS A ARBEITSTAGUNG '96

DIE AKTENERSCHLIESSUNG AM BEISPIEL

DES STAATSARCHIVS LUZERN

VSA Arbeitstagung vom 29. März 1996

/)i logisc/ier Fortsetzung der fefztj'ö/irigen T/iematifc (siehe Arfetdo 9/95J, der Bewertung, galt die diesjiä/trige Arbeitstagung der Er-

sc/tiiessung. Die uorbereifende Gruppe aus dem /jt/du/ig.saussr/iuss (Dr. Mic/teZ GuisoZan, Dr. 77ans Ldric/i 7(/isfer und Dr. Feter

Sc/iec/cj trä/dte das Sfaatsarc/iiu Luzern als Tagungsort, um an dieser institution das Tagungst/iema darzustellen.

iVac/i einer allgemeinen Ein/ii/iritrig; von Fro/. Wilfried S'c/tönlag 6e/assteii sieb die Fe/erate der Luzerner Archivare (Dr. Fritz Glau-

ser, Dr. Ste/etn ,/äggi und Dr. Max Ditfeer) mit der Erschliessung in ihrem Archiv. Der Nachmittag ivar dann der Disfeussion in vier

Gruppen gewidmet. Die Tagungsteilnehmer leonnten dabei über die Erschliessungssituafion itt ihren eigenen Archiven berichten und

Fergleiche anstellen.

DIE ERSCHLIESSUNG: DREH- UND AN-
GELPUNKT ARCHIVISCHER ARBEITEN

Was heisst archivische Erschliessung?
Welchen Stellenwert nimmt der Arbeitsvorgang
Erschliessung ein?

Rufen wir uns in Erinnerung: Archive sind Datenverarbeitungs-
betriebe. Die Kernbegriffe der Datenverarbeitung treffen auch

hier zu. Datenverarbeitung bedeutet das Erheben, Speichern,
Verändern, Ubermitteln, Nutzen, Sperren und Löschen von
Daten. Alle Begriffe dieser Liste sind für die archivische Arbeit
relevant. Archivare erheben und erfassen Unterlagen und

Datenträger bei den zugeordneten Dienststellen, die dann von
diesen an die Archive übermittelt werden. Hier werden sie nach
archivischen Kriterien verarbeitet. In veränderter Form wer-
den diese wieder an die Forscher oder sonstigen Nutzer über-
mittelt.
Die Aufgabe der Archivare ist zunächst die ordnungsgemässe

Entlastung der Registraturen von Schriftgut und sonstigen
Unterlagen. Vorgaben hierfür sind zahlreiche Gesetze wie z.B.
das Datenschutzgesetz oder Gesetze über Berufs- und Amtsge-
heimnisse. In einem zweiten Schritt stellen die Archivare aus
diesen Unterlagen das Produkt Archivgut her, das zahlreichen

Anforderungen der Verwaltung, der Rechtsprechung, der
Interessen der Staatsbürger und nicht zuletzt der Forschung
genügen muss. Das Produkt Archivgut entsteht vereinfacht
ausgedrückt erst durch die archivische Bewertung und die
archivische Erschliessung.

Ich erinnere daran, dass die Unterlagen in der Verwaltung
nicht entstehen, um die Nachwelt zu informieren. In dieser

Lebensphase des Schriftguts und der Informationsträger stehen

das Verwaltungshandeln und rechtliche Gesichtspunkte im

Mittelpunkt. Erst die archivischen Arbeitsgänge machen aus

diesen Unterlagen etwas anderes und neues, eben das Archiv-

gut. Daher spi-echen wir von einer primären und sekundären

Nutzung der im Verwaltungsvollzug entstandenen Unterlagen.
Die Unterlagen entstehen im Kontext von Wirtschafts- oder

Verwaltungshandeln mit einer bestimmten Zielsetzung, die

abgeschlossen oder erreicht ist, wenn diese Unterlagen dem

Archiv angeboten werden. Die Archivierung findet dann mit
einer neuen und andersartigen Zielsetzung statt, einer sekun-

dären Nutzung.
Alle Arbeiten des Archivars können unter dem Begriff «Dienst-

leistung» zusammengefasst werden. Er erarbeitet Produkte und

Leistungen für einen vielfältigen Kundenkreis, der als Nutzer
auf ein Archiv zukommt.

Anmerkungen zu den Rahmenbedingungen

der archivischen Erschliessung

Aus dem Modell eines Archivs als Datenverarbeitungszentrum
folgt, dass alle Leistungen für potentielle Nutzer deren Bedarf
entsprechen müssen und von einem breiten Kreis von Nutzern
in Anspruch genommen werden sollen. Die archivischen Arbei-
ten stehen daher in einem Spannungsverhältnis von Anbieter
und Nutzer. Uber die Relevanz der Arbeitsergebnisse entschei-

det nicht der Archivar sondern der Nutzer. Ergebnisse und

Leistungen, die niemandem nutzen und die niemand in An-

Spruch nimmt, sind überflüssig und stellen fehlgeleitete Arbeit
dar.
Im Blick auf den Nutzer, der in vielen neueren Abhandlungen
über dieses Thema als das «unbekannte Wesen» bezeichnet

wird, müssen sich auch die Archivare mit der rasanten Entwick-
lung der Informations- und Kommunikationstheorie und -

technologie auseinandersetzen. Ein Fragenkomplex bezieht sich

auf die Nutzer. Wer sind die Archivnutzer? Was wollen sie,
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welche Anforderungen stellen sie, wie arbeiten sie?

Ein zweiter Komplex muss sich der Frage widmen, wie findet
heute Vermittlung von Wissen statt? Wie müssen Informationen
aufbereitet werden, welche Suchstrategien müssen entwickelt
werden?

Bevor wir in diese Erörterungen einsteigen, muss zunächst ein

für die archivische Arbeit wesentlicher Aspekt angesprochen
werden, der Rechts- und Interessenschutz: Hiermit ist die

Spannung von Forsc/iungs/ra/ieit und Sc/iutz der PersönZic/i-

fceitsrec/ite gemeint, in die über die personenbezogenen Unterla-

gen hinaus auch alle anderen durch Spezialgesetze geschützten
Informationen einzubeziehen sind.

Das Archiv ist Teil der Verwaltung, Dienstleistungsbetrieb
und wissenschaftliche Einrichtung in einem. Auch wenn eine

enge Einhindung in die kulturellen Institutionen und in die

öffentlichen Informationssysteme erfolgt, ist sicherzustellen,
dass in den Archiven zahlreiche rechtliche Rahmenbedingungen
beachtet werden, die es bei den anderen Einrichtungen nicht

gibt. «Der Rechts- und Interessenschutz hat für Archive einen

besonderen Stellenwert»'. Die Archivierung und die Nutzung
archivierter personenbezogener Daten steht wegen des informa-
tionsrechtlichen Zweckänderungsverbots unter dem Vorbehalt
der jeweiligen Archivgesetze'. Es ist jedoch nicht nur an den

Schutz der personenbezogenen Daten zu denken, sondern auch

an aUe anderen Unterlagen, die Gesetzen über Berufs- oder

Amtsgeheimnissen unterliegen.
Erse/ihe.ssurig ist Datenverarbeitung mit dem Ziel der Sc/ia/-

/ung kii/i/tiger Vatzungsmögiic/ifeeiten und muss den rechtli-
chen Anforderungen der Archivgesetze und vor allem der

Datenschutzgesetze und sonstigen Spezialgesetze entsprechen.
Einen möglichen Konfliktbereich stellt die Verknüpfung perso-
nenbezogener Daten dar. Sie ist innerhalb genannter Fristen

nur zulässig, wenn die schutzwürdigen Belange der Betroffenen

angemessen berücksichtigt werden.

Ich komme nun zur Einbezie/tutig der Ergebnisse der /n/or-
mationsteissenscba/t bztc. der /n/brmafi/i.
Der Aufbruch in das Informationszeitalter hat breite Kreise der

Bevölkerung erfasst, die sich teilweise Wunder davon verspre-
chen, vor allem aber volle Kassen. Die ständig wachsenden

technischen Möglichkeiten einer beliebigen Informationsver-

breitung korrelieren paradoxerweise mit den Problemen der
menschlichen Orientierung in diesem Informationswust. Fakten-

Verbreitung ist ja nicht mit Wissensvermittlung gleichzusetzen.
Die Übertragung von Informationen ist preiswert und unproble-
matisch geworden. Aufwendig geworden ist dagegen die Er-
Schliessung von Informationen und die Nutzung des fast uferlo-
sen Informationsangebots. Lassen Sie mich nur schlagwortartig
einige Probleme ansprechen:
• Beschaffung der richtigen Informationen zum richtigen

Zeitpunkt hei wachsender Informationsflut: Klassifikation
wissenschaftlicher Gebiete und Themen;

• Entwicklung geeigneter Begriffssysteme (Thesauri, Verwei-

sungssysteme, Metainformationen, Wissensablagen, Meta-

strukturen);

• Erarbeitung neuer multimedialer Darstellungs- und Präsenta-

tionsformen;
• Multimediaeinsatz führt zu Strukturveränderungen (Abbau

alter Leistungen, Aufbau neuer Serviceleistungen), bei denen

die Leistungen schneller und preiswerter erbracht werden
können.

So wie sich im Hinblick auf die neuen Kommunikationsmöglich-
keiten Veränderungen im Bezug zwischen den Bürgern und der
öffentlichen Verwaltung ergeben, treten auch organisatorische
und funktionale Veränderungen zwischen den Archiven, ßiblio-
theken und Dokumentationseinrichtungen auf. Bisher klassi-
sehe Dienstleistungen müssen neu durchdacht und geordnet
werden:
• Die Bibliotheken werden sich zu umfassenden Dienstleistungs-

Zentren für Informationsbeschaffung und Wissensvermittlung
entwickeln.

• Die Dokumentare erheben einen Anspruch, mit ihren Metho-
den bibliothekarische wie archivarische Arbeitsbereiche
alxlecken zu können.

Demgegenüber ist die Tätigkeit der Archivare weiterhin auf die

Bildung und Erhaltung umfassender Archivgutbestände ausge-

richtet, deren Nutzung gesetzlichen Auflagen unterliegt'. Ich
lasse es bei diesen knappen Aussagen zu wesentlichen divergie-
renden Zielen der Archivare, Bibliothekare und Dokumentare
bewenden, die zeigen sollen, wie spannend derzeit die methodi-
sehe Diskussion ist.

Erlauben Sie nur dennoch einen kurzen Hinweis verbunden mit
der Bitte, diese für die Arbeitspraxis und für die Ausbildung der

Archivare brisante Diskussion sehr ernst zu nehmen. In der
Schweiz wird die Integration der Ausbildung von Bibliotheka-

ren, Dokumentaren und Archivaren weitgehend befürwortet.
Auch in Deutschland hat diese Diskussion vor Jahren stattge-
funden, gegen eine gemeinsame Ausbildung gibt es teilweise

erhebliche Bedenken. Bisher werden nur an der Fachhochschu-
le Potsdam Archivare, Bibliothekare und Dokumentare nach

dem Y-Modell gemeinsam ausgebildet. Es gibt unbestritten
Gemeinsamkeiten, die jedoch aus archivischer Sicht keine

gemeinsame Ausbildung rechtfertigen. Vor allem bei den Er-
Schliessungsmethoden zeigen sich die Unterschiede. Dieser

Kernbereich archivischen Arbeitens kann nur bewältigt werden,

wenn die Bereiche Bewertung, Erhaltung und Konservierung
und Nutzung einbezogen werden.

Ich fasse die Gedanken zu den Rahmenbedingungen zusam-

men.
Bei der derzeitigen Überprüfung der Aufgaben des öffentlichen
Dienstes steht die Frage im Mittelpunkt, welche Leistungen der

Bürger vom Staat erwartet, welche er benötigt und für welche er
auch zu zahlen bereit ist. Damit ist auch die Frage nach über-

flüssigen Leistungen gestellt. Sind die Produkte, die die Archi-

vare im Bereich der Erschliessung herstellen, marktfähig, d.h.
besteht ein Bedarf seitens der zugeordneten Dienststellen

(Schriftgutproduzenten) und seitens der Forscher und Nutzer
und entsprechen sie den Anforderungen dieses Kundenkreises?

Welchen Weg gehen die Archivare, um ihrem Auftrag gegenüber
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den Nutzern und der Forschung gerecht zu werden? Von der

Beantwortung dieser Frage hängt es weitgehend ab, wie wir im

Archiv erschliessen, d.h. Informationen verfügbar machen, und

in welcher Form die Forscher darauf zugreifen können. Die

Existenz eines Archivales und eines Archivs hängt in Zukunft
nicht nur von seiner realen Existenz, sondern von der Auffind-
barkeit und Zugänglichkeit ah.

Erschliessen heisst: auf der Grundlage archivfachlieher Kompe-

tenz Informationen handhaben zu können und Medienkompe-

tenz zu entwickeln!

Die Arbeitsebene

L Erxc/i/iessiifig muss mit ß/ic/c aufeine spätere Nutzung
geplant irerc/en

Ich nähere mich dem Problem der Erschliessung zunächst von

aussen und begehe mich auf den Standpunkt des Informations-
suchenden, des Nutzers bzw. Forschers. Aus dessen Sicht

heraus finden sich in der Literatur bemerkenswerte Feststellun-

gen':
1. Die Potenzierung der Printmedien, der digitalisierten Medi-

en und nicht zuletzt des Internet haben zu einer

Überschwemmung mit Informationen geführt.
2. Es ist zu erwarten, dass viele Informationen zu Missver-

ständnissen führen und/oder Qualitätsmängel aufweisen.

3. Durch Verknüpfung von Informationen können fälsche

Aussagen entstehen. Grosse Probleme sind daher beim

Vorgang einer Verknüpfung zu lösen.

4. Wie können Einzelne für sie wichtige Informationen zum

richtigen Zeitpunkt und für eine bestimmte Fragestellung
identifizieren?

Um den Forscher an die Daten heranzuführen, bedarf es kom-

petenter Personen, die über vorhandene Informationen, Daten

und Dienste Kenntnisse haben, die vor allem das Umfeld der

Anwendbarkeit und die Verknüpfbarkeit beurteilen können.
Neudeutsch heisst dies: Sie müssen Metawissen haben.

Diese Vorstellungen sind dem Archivar nicht neu. Da bisher

gewisse rechtliche oder inhaltliche Barrieren vor jeder archivi-
sehen Nutzung zu überwinden waren, bedurfte es immer des

Archivars als Mittler zwischen der Information und dem Nut-
zer. Der Archivar stellte auf Anfragen auf das Informationsbe-
dürfnis ausgerichtete nutzerspezifische Antworten/Dossiers

zusammen. Der Archivar hat daher immer die für die neuen
informationstechnischen Abläufe geforderten «Filter» und die

Funktion eines «Informationsbrokers» in seiner Person verei-

nigt. Mit dem Begriff «Broker» ist eine aktive Komponente
verbunden. Er vermittelt zielgerichtet Informationen für he-

stimmte Benutzergruppen und stellt die Komplexität der Netz-

strukturen und der Wissensquellen für die Nutzer verständlich
dar. Auch wenn der Archivar diese Tätigkeit schon immer

ausgeübt hat, muss er sich dennoch mit der umfangreichen
Literatur über die neuen, von den elektronischen Medien

geforderten Anforderungen an die In formationsvermittler

auseinandersetzen". Der Archivar muss die Anforderungen
kennen, die ein Endnutzer an ein Datenbanksystem stellt''.

Aus diesen Bemerkungen sind zahlreiche Forderungen für
eine zeitgemässe archivische Erschliessung abzuleiten.

• Erschliessung ist keine nebensächliche Arbeit, die von ange-
lernten Kräften durchgeführt werden kann. Im Gegenteil, die

Arbeit muss auf höchstem theoretischem archivfachlichem wie

kommunikationswissenschaftlichem Niveau geplant und

durchgeführt werden.

• Der Erschliessung müssen langfristige Strategien zugrunde

gelegt werden. Informationen aus mehreren Arbeitsfeldern
müssen zusammengeführt werden. Es sind dies einmal die

umfangreichen internen Informationen, die bei der Bewer-

tung gewonnen werden, dann die externen Informationen, die

bei der Analyse der Nutzeranforderungen anfallen. Letztere

werden immer wichtiger. Auf welchen Personenkreis ist das

jeweilige Produkt «Findmittel» zugeschnitten? «Findmittel»

kann sein eine einfache Liste über einen Teilbestand, ein

Findbuch über einen Fonds, eine Ubersicht über alle Bestän-

de eines Archivs oder ein sachthematisches Findmittel zu

einer bestimmten Fragestellung. Welche Form des Findmittels
deckt alle Anforderungen der Nutzer ab, durch welche

Dienstleistungen inuss es ergänzt werden? Der Archivar muss

sich mit den Voraussetzungen einer angebotsorientierten
Erschliessung und einer nachfrageorientierten Erstellung von
Findmitteln auseinandersetzen". Die angebotsorientierte

Erschliessung entspricht dem traditionellen provenienzbezo-

genen Vorgehen, bei dem, das niuss immer wieder betont

werden, der Entstehungszweck und der Kontext der Verzeich-

nungseinheit und nicht einzelne Informationen und Fakten

nachgewiesen werden. Zu einer beide Aspekte abdeckenden

Gruppe gehören die Kurzführer oder die Gesamtübersichten

über die Bestände eines Archivs. Viele Forscher benötigen
zunächst Ubersichten oder Kurzführer, d.h. eine schnelle

Orientierung über einschlägige Quellen in Archiven". Bei den

nachfrageorientierten Findmitteln begebe ich mich auf die

Ebene der sachthematischen Findmittel, der Generalregister
oder sonstiger bestandsübergreifender Zugangsformen, die

auf bestimmte Nutzerinteressen abgestimmt sind. In all diesen

Bereichen hilft der Einsatz der Datenverarbeitung ungemein,
zumeist aber nur dann, wenn ich zunächst die bestandsbezo-

genen Findmittel hergestellt habe. Nur auf dieser Grundlage
lassen sich rationell nachfrageorientierte Findmittel erarbeiten.

Es bedarf also sorgfältig ausgearbeiteter langfristiger Strategien,

um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Langfristig ausge-

richtete Pläne müssen aufgestellt werden, welche Erschlies-

sungsvorhaben vorrangig zu erledigen sind, damit ein mehrzelli-

ges Archiv von einem breiten Forscherkreis benutzt werden

kann. Es ist nicht sinnvoll, 10% der Bestände intensiv bearbei-

tet zu haben, und 90% für längere Zeit als unbenutzbar der

Forschung zu entziehen. Am Beginn muss eine Gesamtübersicht

über die Bestände eines Archivs stehen, die die Bestände struk-

turiert und einen Uberblick ermöglicht. Dann erst hat nicht nur
der Forscher ein Orientierungsinstrument, sondern auch der
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Archivar, der seine weiteren Erschliessungsarbeiten nun genau-
er planen kann. Er wird Schwerpunkte festlegen, was summa-
risch erschlossen wird und was einer intensiven Bearbeitung
bedarf.
Die archivfachliche Literatur betont diese Strategien schon

immer, nur werden sie in der Praxis nicht immer hinreichend
beachtet. «Erschliessung steht im Zentrum der archivischen
Arbeiten»'. Erschliessung ist eine der wichtigsten Wissenschaft-

lich-produktiven Tätigkeiten der Archivare. Er erschliesst

Archivgut als Quelle der historischen Erkenntnis für breite
Kreise.

2. Arc/iirisc/ie Strukturen und i/ire .16/nMuug durch
Erschliessung

Archivische Erschliessung unterscheidet sich methodisch we-
sentlich von dokumentarischen Arbeitsgängen". Stehen beim

Bibliothekar oder beim Dokumentär als Erschliessungseinheit
ein Buch oder ein einzelner Text im Mittelpunkt, die katalogi-
siert oder indexiert oder von denen Referate oder Abstracts

angefertigt werden, so weist der Archivar die Entstehungszu-
sammenhänge von Schriftstücken oder Archivalieneinheiten
nach, die im Zuge des Verwaltungshandelns einen bestimmten
Zweck hatten und die in einem Handlungs- oder Sachzusam-

menhang stehen.

Anhand von Archivgut können vorrangig Tätigkeiten, Entschei-

dungsmöglichkeiten und Entscheidungsabläufe in bestimmten

Einrichtungen nachvollzogen werden. Erst in zweiter Linie
dokumentiert das Archivgut auch Fakten und weist das Find-
mittel Einzelfakten nach. Der Archivar bereitet beim Erschlies-

sen Informationen in Strukturzusammenhängen auf. Bei aller
Offenheit gegenüber den von Bibliothekaren oder Dokumenta-

ren entwickelten Methoden darf der Archivar diesen Grundsatz
nicht über Bord werfen. Liv Mykland stellte 1992 fest: «Viele

Gefahren bestehen für die Leute, die das Netzwerk der interde-
pendenten Informationen in einem Archiv aufbrechen wollen

mit dem Ziel, daraus einzelne atomisierte Daten zu machen...
Die heutige Art und Weise mit der Information umzugehen,
führt häufig dazu, sich von den kontextualen Bezügen, d.h. von
den organischen Zusammenhängen der Dokumente im Archiv
zu lösen.»". Eine international gültige Definition hat dies in die

Worte gekleidet: Archivische Verzeichnung ist die «Titelbildung
für eine Verzeichnungseinheit und ihre Bestandteile, bei der

jede beim Prozess der Erfassung, Zusammenstellung, Analyse
und Ordnung gewonnene Information zur Identifizierung des

Archivguts, zur Erklärung des Entstehungskontextes und über
die Provenienzstelle von Bedeutung ist»'".

Erschliessen bedeutet daher nicht allein die Erarbeitung von
Datensätzen einzelner Akten, Bände oder Urkunden. Erschlies-

sung ist zunächst vor allem die Erarbeitung von Ubersichten
über alle in einem Archiv verwahrten Bestände und Fonds.

Diese auf einer hohen Abstraktionsebene vorgenommene analy-
tische Beschreibung der Bestände ermöglicht erst dem Forscher,
seine Quellen für bestimmte Fragestellungen zu finden. Diese

Bestäradeüüersic/iten. und Archivführer ermöglichen einen

ersten Zugang für den Forscher.

Das Ei/idbuc/i" oder Repertorium ist das Standardfindmittel für
einzelne Bestände von Archivgut. Es enthält eine Zusammenfas-

sung verschiedener Informationen, eine Einleitung, eine Liste
der einzelnen 7iteZau/ha/imen" der Archivalieneinheiten bzw.

Dokumentationseinheiten und der Indizes und Register. Das

Vorwort ist gegliedert in eine Behörden- und Bestandsgeschich-

te, es folgt eine Klassifikation als Inhaltsverzeichnis, eine klassi-

fizierte Liste der Datensätze der Verzeichnungseinheiten und

häufig mehrere Indizes. Der Arbeitsgang «Ersc/iliessureg»"
besteht auf allen Arbeitsebenen aus den Arbeitsschritten Analy-
se der Entste/utngsursachen (Geschichte der schriftgutproduzie-
renden Einrichtung, Tätigkeit des Registraturbildners, Aufga-
benbeschreibung), Analyse des zu ordnenden Bestandes

(Strukturanalyse, Ordnung bzw. Klassifizierung der Archivali-

en, Anfertigung von Titelaufnahmen zu den Verzeichnungsein-
heiten). An dieser Stelle ist kurz auf die bei uns eingeführten
Begriffe von Ordnung und Verzeichnung einzugehen. Bei dem

herkömmlichen Schriftgut ist die physische Ordnung zu klären.
Hat man früher die Lagerordnung der Archivalien der systema-
tischen Ordnung des Findbuchs angepasst, so geht man heute

weitgehend davon ab und lagert im Numerus currens. Ganz

andere Anforderungen stellen die elektronisch gespeicherten

Akten"', bei denen die Informationen ja auf mehrere Dateien

und Unterdateien einschliesslich der Software verteilt sind.

Auf die sacht/iemafisc/iera /auentare soll nicht weiter eingegan-

gen werden. Sie setzen eine intensive Erschliessung fast aller
Bestände eines Archivs voraus.
Erschliessen bedeutet daher nicht, Basisinformationen oder

Fakten für den Nutzer bereit zu stellen, sondern auf einer
hohen Ebene darzustellen, wo und in welchem Umfeld der

Forscher Informationen zu seiner Fragestellung finden kann.
Den Kontext bilden die Entstehungsursachen für Schriftgut im

Verwaltungsgeschehen, die Bewertungsentscheidung, die arehi-
vische Strukturierung nach dem Provenienzprinzip und die mit
der sekundären Nutzung zusammenhängenden quellenkriti-
sehen Fragen.
Der Archivar weist beim Erschliessen in der Regel keine Fakten

oder Einzelinformationen nach, sondern stellt Zusammenhänge

dar, die durch die Entstehungszusammenhänge, d.h. das Ver-

waltungshandeln vorgegeben sind. Ich weise daraufhin, dass

gerade für diese Arbeiten die Strukturprinzipien «Pertinenz»

und «Provenienz» von höchster Bedeutung sind. Der Bibliothe-

kar und Dokumentär arbeiten vor allem nach dem Prinzip der

Pertinenz. Sie gliedern und erschliessen ohne Rücksicht auf

Entstehungszusammenhänge nach einer künstlichen Sachsyste-

matik, einem Thesaurus oder ähnlichem. Der Archivar erhält
oder stellt die funktionellen Entstehungszusammenhänge von

Unterlagen aus Behörden wieder her und strukturiert nach

Verantwortlichkeiten (Federführung, Mitzeichnung, Beteiligung

am Verfahren) innerhalb der Aufgabengliederung". Wie für
andere archivische Arbeitsbereiche besitzt das Provenienzprin-
zip einen zentralen Stellenwert. Die Erschliessung auf allen

Ebenen des Bestandsaufbaus eines Archivs muss diese Entste-

hungszusammenhänge widerspiegeln. Im Arbeitsablauf «Er-
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Schliessung» sind auf allen Verzeichnungsstufen die Struktur-
fragen mitzudenken und die auf den verschiedenen Ebenen

anfallenden Informationen zu dokumentieren und im Findbuch
zusammenzuführen. Insgesamt gilt, dass für die Gliederung der

Findmittel sowohl horizontal wie auch vertikal die Struktur der
Bestände eines Archivs ausschlaggebend sein muss'".
Ohne die Arbeitsschritte erschöpfend darstellen zu können,
möchte ich auf einige häufig vernachlässigte Gesichtspunkte
hinweisen.

Dokitmentation der Fenrahnngsgeschichte und der Au/gu-
6en: Bevor der Archivar an eine Schriftgutübernahme geht,

müssen die Geschichte und Organisation der schriftgutproduzie-
renden Stelle und deren Aufgaben analysiert werden. Die

Ergebnisse sind für die Bewertung und für die Erschliessung

von grösster Bedeutung und werden abschliessend in der Einlei-

tung des Findbuchs dargestellt:
Die Archivalien sind im Rahmen eines bestimmten Verwaltungs-
handelns entstanden. Dieser Priroärzteec/c d.h. die Ursachen

für die Entstehung, und den Gebrauch der Verwaltungsunterla-

gen bei der Erledigung von Aufgaben, muss festgestellt werden,
damit ein Forscher die Unterlagen interpretieren kann. Die

einzelnen Fakten sind nur aus dem Zusammenhang der Aufgabe
heraus interpretierbar. Durch die vom Archivar vorgenommene
Bewertung und Erschliessung werden die Verwaltungsunterla-

gen für einen sekundären Zweck, die Auswertung durch Nutzer,
aufbereitet.
DoAumeiitutiOfi der Beieertungsentsc/ieMÜMng'en: Für eine

historische Auswertung von Archivgut ist von grösster Bedeu-

tung, dass der Forscher einen Überblick hat, welche Registra-
turteile der Archivar zur Vernichtung freigegeben hat und
welche Unterlagen aus welchen Gründen erhalten geblieben
sind. Es handelt sich hier um die Offenlegung von Bewertungs-
entscheidungen, um die Begründung für die Stichprobenbildung
und statistischer Modelle usw. Dieser Aspekt gehört daher an
erste Stelle der Fuidöuc/ieirc/eiturcg über die ßesfaredshi/dimg
und IherZie/erungsgesc/iic/ite. Der Nutzer muss die Bewer-

tungsentscheidung nachvollziehen können, um das Archivgut
methodisch auswerten zu können.

KZassi/ïkatiore des Bestandes: Die Titel der Verzeichnungsein-
heiten müssen gegliedert werden. Diese Gliederung oder Klassi-
filiation entspricht im Idealfall dem Aktenplan der aktenprodu-
zierenden Stelle, die die Aufgabengliederung einer Dienststelle

weitgehend abbildet. Liegt kein vom Primärzweck her begrün-
detes Gliederungsschema vor, muss ein künstliches Schema

erarbeitet werden. Jeder, der dies einmal getan hat, kennt die

Schwierigkeiten, einzelne Aktentitel den Rubriken einer kiinstli-
ehen Gliederung zuzuordnen.
Ebenso ist auf die Problematik hinzuweisen, Titelaufnahmen
ohne Berücksichtigung einer Klassifikation zu erarbeiten. Der

Gliederungsaufwand ist enorm. Wenn dann am Schluss die

Uberschriften der Haupt- und Untergruppen feststehen, müssen

häufig zahlreiche Einzeltitel umformuliert und überarbeitet
werden.
Erst an letzter Stelle komme ich auf die Tife/au/ria/ime einer
Akte, eines Amtsbuchs usw. zu sprechen, die zumeist im Mittel-

punkt der Verzeichnungslehre steht. Für die Anfertigung von
Titelaufnahmen gibt es verlässliche Handbücher, daher möchte

ich darauf nicht weiter eingehen. Sie sehen, in welchen komple-
xen Zusammenhängen der Arbeitsgang der Ordnung und Er-
Schliessung von Archivgut steht. Zuerst müssen diese Zusam-

menhänge reflektiert werden, dann kann mit der Ordnung und

Erschliessung begonnen werden.
Habe ich mich bisher stark auf die in Behördenregistraturen
des 19. und 20. Jahrhunderts gebildeten Unterlagen bezogen, so

stellen Archivalien aus den früheren Jahrhunderten besondere

Anforderungen an die Erschliessung. Dies gilt besonders für
bruchstückhaft überlieferte Bestände oder gestörte Uberliefe-

rangen. Methodisch ist die Arbeit gleich, der analytische Auf-
wand ist jedoch sehr hoch. Zunächst erfolgt die Feststellung der

Provenienz, dann die der Uberlieferung und deren Vollständig-
keit. Die Entstehungszusammenhänge müssen rekonstruiert
werden, wenn möglich eine Behörden- und Aufgabenbesehrei-

bung angefertigt werden. Dann erst beginnt die Verzeichnung
der Archivalieneinheiten.
Da die Verzeichnung von Splitterbeständen sehr aufwendig ist,
haben wir in Baden-Württemberg festgelegt, dass bei jeder
neuen bzw. abzuschliessenden Ordnungs- und Verzeichnungsar-
beit von Unterlagen aus der Zeit vor 1803/06, dem Ende des

Alten Reichs, die Gesamtüberlieferung einer Provenienz ermit-
telt und analysiert werden muss.

Zusammengehöriges ist in dem zuständigen Archiv zusammenzu-

führen, soweit dies angesichts der archivgeschichtlichen Gege-

benheiten sinnvoll erscheint und mit vertretbarem Personalauf-
wand zu realisieren ist. Wenn erforderlich, hat eine

Beständebereinigung zwischen den verschiedenen Staatsarchi-

ven zu erfolgen. Dieses Ziel einer Zusammenführung aus unter-
schiedlichen Gründen verstreut verwalteter Archivalien ist
archivfachlich begründet und an den Bedürfnissen der histori-
sehen Forschung orientiert. Erschliessung hat daher auch etwas

mit der Bereinigung bzw. Zusammenführung von Teilprovenien-
zen zu tun.
Alle angesprochenen Arbeitsschritte werden in den Archiven

häufig nacheinander und nicht selten über einen längeren
Zeitraum hinweg vorgenommenen. Daher sind angefangen bei

der Bewertung und dem Archivalienzugang und allen späteren
Arbeiten alle für das Erschliessen einschlägigen Daten aufzu-
schreiben und über längere Zeit verfügbar zu halten. Es ist ja
nicht so, dass für alle Bestände eine ausführliche Erschliessung
auf der Ebene von Titelaufnahmen erforderlich ist. In der

Behörde angefertigte Aktenverzeichnisse oder leicht überarbei-

tete Ablieferungslisten können ausreichende Findmittel für die

Nutzer darstellen.
Um die archivische Ablauforganisation rationell und Wirtschaft-
lieh gestalten zu können, müssen sich die Archivare intensiv mit
den jeweiligen Abhängigkeiten einzelner Arbeitsfelder voneinan-
der befassen. Häufig sieht es in der Praxis so aus, dass zunächst

ein Bestand erschlossen wird und als Abschluss die Kapitel für
die Findbucheinleitung verfasst werden. Bei der Erarbeitung
der Verwaltungs- und Kompetenzengeschichte kommen plötzlich
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Ergebnisse ans Tageslicht, die die Bewertung und die bisherige

Erschliessung in Frage stellen. Dann würde man gerne neu
bewerten und neu verzeichnen, weil dem Bearbeiter erst jetzt
vieles klarer geworden ist.
Diese wenigen Bemerkungen zeigen, dass Ordnungs- und Er-
Schliessungsarbeiten eine zentrale Aufgabe der Archivare sind.
Es geht nicht darum, historische Daten auszuwerfen oder zu

indizieren, sondern «den Kontext von Archivalien aufrecht zu
erhalten und den Zugang zu ihnen zu erleichtern»".
Es kann nicht meine Aufgabe sein, verschiedene Methoden wie

Analysen, bestimmte Formen der Titelaufnahme oder das

Erschliessungsmodell ISAD (G) des Internationalen Archivrats
vorzustellen. Lassen Sie mich bitte jedoch abschliessend noch

einen kurzen Hinweis auf die neuen Strategien nach Einführung
der IT-unterstützten Schriftgutverwaltung machen.

Die bisher vorgetragenen Gedanken haben sich vor allem auf
das klassische Schriftgut in Papierform bezogen. Derzeit findet
im Büro- und Registraturbereich eine Veränderung statt, die

möglicherweise eine nachträgliche Erschliessung erübrigt.
Die derzeit geplanten und sukzessive umgesetzten Biirokommu-
nikationssysteme sehen integrierte Dokumenten-, Schriftgutver-
waltungs- und Registraturführungssysteme vor, die als Aus-

kunftssysteme geplant werden und daher auch nach Abschluss

der Verwaltungsaufgaben als eigenständige Auskunftssysteme

genutzt werden können-". Die bei den IT-Verfahren angefallenen
Daten (z.B. integrierte Registraturhilfsmittel) können für eine

automatische Findmittelerstellung genutzt werden. Ein Medien-

bruch kann vermieden werden, wenn bei der Verfahrensent-

wicklung die Arbeitsschritte Archivierung und Erstellung von
Auskunftshilfsmitteln einbezogen werden.

Mit diesem Beitrag sollte in aller Kürze vorgeführt werden,
wie vernetzt die Erschliessung mit den meisten anderen archivi-
sehen Arbeiten ist.

Pro/. Wilfried Sc/iönfag, Präsident der Lartdesare/uudire/cfion
des Landes Baden-Württemberg
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